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Stabilitätsgesetz Bundesdienst 2012, Stellungnahme  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

Bezug nehmend auf den im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das Bundesminis-
terium für Gesundheit nachfolgende Stellungnahme abzugeben. 

Zu Artikel 1 – Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 

Zu § 15 c Abs. 1, § 236 f und § 284 Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 

Im § 15 c Abs. 1 wird die Zahl 450 durch die Zahl 480 ersetzt. Das bedeutet, dass der 
Beamte/die Beamtin seine /ihre Versetzung in den Ruhestand frühestens mit Ablauf 
des Monats bewirken kann, in dem er/sie sein/ihr 62. Lebensjahr vollendet, wenn 
er/sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine ruhege-
nussfähige Gesamtdienstzeit von 480 Monaten aufweist. 

§ 236 f schafft zu § 15 c Abs.1 Übergangsbestimmungen. Demnach wird die Zahl 480 
in folgenden Zeiträumen ersetzt: 

Zeitraum 31. Dezember 2012 bis 30.November 2013  durch die Zahl 456 
Zeitraum 31. Dezember 2013 bis 30.November 2014  durch die Zahl 462 
Zeitraum 31. Dezember 2014 bis 30.November 2015  durch die Zahl 468 
Zeitraum 31. Dezember 2015 bis 30.November 2016  durch die Zahl 474 

§ 15 c Abs. 1 und § 236 f sollen gemäß § 284 Abs. XX Z 1 mit 1. Juli 2012 in Kraft tre-
ten. 

Das bedeutet, dass bei Anwendung des § 15 c Abs. 1 bis zum 30. Juni 2012 450 Mona-
te, für den Zeitraum 31. Juli 2012 bis 30. November 2012 480 Monate an ruhegenuss-
fähiger Gesamtdienstzeit erforderlich sind und die Übergangsbestimmungen erst-
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mals, beginnend ab dem Zeitraum 31. Dezember 2012 bis 30. November 2013 im 
Ausmaß von 456 Monaten an ruhegenussfähiger Gesamtdienstzeit, wirksam werden. 

Es stellt sich daher die Frage, ob der Gesetzgeber die Intention verfolgt, dass Bediens-
tete im Zeitraum 31. Juli 2012 bis 30. November 2012 schlechter gestellt sind als Be-
dienstete in den folgenden Zeiträumen im Sinne § 236 f. 

Die Grundsätze der Stellungnahme beziehen sich auch auf die Artikel 4 bis 6 und 8 
und 9. 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird an das Präsidium des Nationalrates an 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Für den Bundesminister: 
Hon.-Prof. Dr.  Gerhard Aigner 
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